
(b) Die deutschen Behörden und das deutsche Volk haben auf gleiche 
Weise alle anderen Angehörigen der Vereinten Nationen zu versorgen und 
freizulassen, die eingesperrt, interniert oder irgendwelchen anderen Ein
schränkungen ausgese^t sind, sowie alle sonstigen Personen, die aus poli
tischen Gründen oder infolge nationalsozialistischer Handlungen, Geseke 
oder Anordnungen, die hinsichtlich der Rasse, der Farbe, des Glaubens
bekenntnisses oder der politischen Einstellung diskriminieren, eingesperrt, 
interniert oder irgendwelchen anderen Einschränkungen ausgesetjt sind.

(c) Die deutschen Behörden haben auf Verlangen der Alliierten Ver
treter die Befehlsgewalt über Orte der Gefangenhaltung den von den 
Alliierten Vertretern zu diesem Zweck namhaft zu machenden Offizieren 
zu übergeben.

Artikel 7
Die zuständigen deutschen Behörden geben den Alliierten Vertretern: 

(a) alle Auskünfte über die im Artikel 2, Absatj (a), bezeichneten Streit
kräfte; insbesondere liefern sie sofort sämtliche von den Alliierten 
Vertretern verlangten Informationen über die Anzahl, Stellung und 
Disposition dieser Streitkräfte sowohl innerhalb wie auch außerhalb 
Deutschlands;

fb) vollständige und ausführliche Auskünfte über Minen, Minenfelder 
und sonstige Hindernisse gegen Bewegungen zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft sowie über die damit verbundenen sicheren Durch
lässe. Alle solchen Durchlässe werden offengehalten und deutlich 
gekennzeichnet; alle Minen, Minenfelder und sonstige gefährlichen 
Hindernisse werden soweit wie möglich unschädlich gemacht, und alle 
Hilfsmittel für die Navigation werden wieder in Betrieb genommen. 
Unbewaffnetes deutsches Militär- und Zivilpersonal mit der not
wendigen Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt und zu obigen 
Zwecken sowie zum Entfernen von Minen, Minenfeldern und son
stigen Hindernissen nach den Weisungen der Alliierten Vertreter 
«ingesetjt.

Artikel 8
Die Vernichtung, Entfernung, Verbergung, Übertragung, Versenkung 

oder Beschädigung von Militär-, Marine-, Luft-, Schiffs-, Hafen-, Industrie- 
und ähnlichem Eigentum und Einrichtungen aller Art sowie von allen 
Akten und Archiven, wo sie sich auch immer befinden mögen, ist verboten; 
Ausnahmen können nur von den Alliierten Vertretern angeordnet werden.

Artikel 9
Bis zur Herbeiführung einer Aufsicht über alle Nachrichtenverkehrs- 

mittel durch die Alliierten Vertreter hören alle von Deutschland be
herrschten Funk- und Fernnachrichten, Verkehrseinrichtungen und son
stigen Draht- und drahtlosen Nachrichtenmittel auf dem Lande oder auf 
dem Wasser zu senden auf; Ausnahmen können nur von den Alliierten 
Vertretern angeordnet werden.


